
Die Kleinfragant – Nagelprobe für die Alpenkonvention

„Bei der Kleinfragant handelt es sich um ein kesselförmiges Hochtal, welches halbkreisförmig von 

hohen Bergkämmen umgeben ist. Es zeichnet sich durch einen hohen Grad an Ursprünglichkeit und 

Geschlossenheit der Landschaft aus. Die damit verbundene landschaftliche Schönheit ist in  

Verbindung mit den zahlreichen floristischen u. ökologischen Besonderheiten das Schützens- u.  

Erhaltenswerte der Kleinfragant…  Das Gebiet ist reich an floristischen Besonderheiten, die zum Teil  

auf Grund ihrer Seltenheit gar nicht in die Liste der geschützten Pflanzen aufgenommen wurden.“  

Das Resümee: „Die Intentionen der Unterschutzstellung sind in der Erhaltung und dem Schutz  

dieses naturwissenschaftlich so bedeutsamen Gebietes gelegen.“(Erläuterungen zur 

Naturschutzgebietsverordnung Kleinfragant, LGBl.63/1989).

Schon 1972 stellt der OeAV einen Antrag auf Unterschutzstellung dieses Gebietes, leider ohne 

Erfolg.

Heinrich Schultz, der  erreicht Mitte der Achtzigerjahre die Bewilligung für ein Gletscherschigebiet 

auf dem Wurtenkees, Gemeinde Flattach, Oberkärnten, nördlich an die Kleinfragant angrenzend. 

Bedingungen dafür sind, dass alle anderen Gletscher Kärntens unter Schutz gestellt werden und der 

Ausbau auf den Wurtenkessel beschränkt bleibt. 



Da sich das Sommerschigebiet kaum rentiert, soll es auf Ganzjahresbetrieb umgestellt werden. Die 

bisher genutzte Straße ist nicht wintertauglich, deshalb plant man die Erschließung mittels Liften 

über die Kleinfragant. Die OeAV Sektion Spittal erreicht durch Mahnwachen, dass das Naturkleinod 

Kleinfragant 1989 unter Naturschutz gestellt wird. 

Als Lösung  wird eine Stollenbahn von Innerfragant auf den Gletscher gebaut. 

Ein neugeschaffenes NSG Wurten soll das NSG Kleinfragant zusätzlich absichern, bis es auch 

Nationalpark wird.

Schultz junior erweitert 2010 das Schigebiet im Wurtenkessel um den Bereich Alteck. Ein Teil des 

NSG Wurten wird dafür aufgehoben und eine große Ersatzfläche unter Schutz gestellt (NSG Wurten 

OST). Das ist deshalb möglich, weil die Obere Zirknitz nun Teil des Nationalparks geworden ist, die 

Ausbreitung des Schigebietes dahin also nicht mehr möglich und der Schutzzweck des NSG hier 

nicht mehr vordringlich ist.

2012 sucht Schultz um Förderungen für ein Chaletdorf-Hotelprojekt in der Nähe der Stollenbahn – 

Talstation an.

Die werden auch gewährt (15% von 45 Mio E). Erst danach lässt Schultz die Katze aus dem Sack – 

dafür muss er einen Lift und  Pisten durchs NSG Wurten und eine Talabfahrt durch das NSG 

Kleinfragant bis zum Hoteldorf bauen dürfen.

 Im Tourismusprotokoll der Alpenkonvention, Art. 6/1  verpflichten sich übrigens die 

Vertragsparteien, möglichst nur landschafts- und umweltschonende Projekte zu fördern.“

Pistenbau und NSG lassen sich nicht vereinbaren, der Naturschutzbeirat sagt zweimal Nein zu 

diesem Ansinnen und bekommt durch Rechtsgutachten der Rechtsservicestelle bei der CIPRA und 

vom Verfassungsdienst des Landes die Bestätigung – eine Aufhebung der Naturschutzgebiete würde 

klar gegen die Alpenkonvention, Naturschutzprotokoll, verstoßen.

Alpenkonvention: Im Artikel 11 Absatz 1 des Naturschutzprotokolls verpflichtet sich Österreich  

„bestehende Schutzgebiete im Sinne ihres Schutzzweckes zu erhalten, zu pflegen und, wo 

erforderlich, zu erweitern sowie nach Möglichkeit neue Schutzgebiete auszuweisen. Österreich hat 

alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um Beeinträchtigungen oder Zerstörungen dieser  

Schutzgebiete zu vermeiden.“

Verfassungsdienst des Landes Kärnten: „Jede Änderung dieser Schutzgebietsverordnungen, die (…)  

die Schutzzwecke dieser Naturschutzgebietsverordnungen beeinträchtigen oder zerstören würde,  

würde daher den völkerrechtlichen Verpflichtungen aus der Alpenkonvention zuwiderlaufen (…) und 

überdies innerstaatlich die Verordnung mit Gesetzwidrigkeit belasten.“

Die Partner Schultz und Haselsteiner machen nun Druck – sie spannen die Bürgermeister der 

Region und Landespolitiker für das Projekt ein, versprechen 100 – 200 Arbeitsplätze, die Investition 

von 60 Mio € und 10 mal so große Ersatzflächen, die allerdings weniger Schutzgüter aufweisen und 

überhaupt nicht gefährdet sind. 



Schließlich und endlich reichen sie 2014 ein reichlich dürftiges Projekt mit einer Tourenabfahrt und 

einer beanspruchten Fläche von 19,75 ha fürs UVP-Feststellungsverfahren ein, zufällig knapp unter 

der UVP-Pflicht-Grenze (20 ha). 

Allen Beteiligten ist klar, dass das nur ein „Türöffner“ sein kann. Hauptziel ist der weitere Ausbau 

der Kleinfragant mit Lawinenschutzbauten, Beschneiung und schließlich die Installierung neuer Lifte 

im Talkessel.

Mit der Widmung Schiabfahrt-Schiroute könnten auf diesen Flächen vom Verkehrsministerium 

jederzeit Liftstützen und eine neue Zubringerbahn genehmigt werden, der Betreiber bekommt damit 

nach dem Seilbahngesetz sogar ein Enteignungsrecht und das Land und die Gemeinde haben im 

Seilbahnverfahren keine Parteistellung mehr.

Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer und Industriellenvereinigung starten eine Petition 

ProMoelltal, in der sie Unterschriften für den Hotelbau und die Talabfahrt sammeln, obwohl 

Aufstiegshilfe und Abfahrt durch die zwei NSG rechtlich nicht möglich sind und die Talabfahrt über 

eine gefährliche Steilstufe mit großer Lawinengefahr und vermutlich instabilem Untergrund führen 

müsste. Außerdem gibt es fürs Hotelprojekt überhaupt noch kein regionalwirtschaftliches 

Gutachten, ob es wirklich für die Region gesamt positiv wäre oder sich auf die anderen Schigebiete 

negativ auswirken würde. 

Die BI „Schützt Kärntens Alpinregionen“ initiiert nun mit Unterstützung des OeAV, der ARGE Alpine 

Vereine und der Naturfreunde eine Unterschriftenaktion für die Erhaltung der Naturschutzgebiete 

Wurten und Kleinfragant.

Und da sind nun Sie gefragt: Bitte unterzeichnen Sie diese Petition und leiten Sie sie an Bekannte 

und Freunde weiter: „AVAAZ – Kleinfragant“. Den vollständigen LINK finden Sie auf der Homepage 

des OeAV Kärnten.

Am 2. Juli findet ein Ortsaugenschein mit dem Naturschutzbeirat, Fachbeamten, Politikern, 

Grundbesitzern und Herrn Haselsteiner statt. Haselsteiners Aussage ist klar: Wenn auch eine 

Tourenabfahrt nicht geht, wird das Projekt zurückgezogen. Am gleichen Tag lässt Herr Schultz aus 

dem Urlaub vernehmen, dass er das Projekt zurückziehe und nichts mehr im Gebiet investieren 

werde.

Landesrat Benger läd ihn daraufhin zur Landesregierungssitzung am 10.7. ein. Dort zieht Schultz 

seinen Rückzug zurück, neue Gutachten werden angefordert …..  

Spittal, 14. Juli 2014

Erich Auer, Landesnaturschutzreferent des OeAV Kärnten


